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Niederschrift über die 20. Sitzung der Stadtvertretung am Montag, 14.06.2021, 
18:30 Uhr in der Aula der Lauenburgischen Gelehrtenschule, Bahnhofsallee 22, 

23909 Ratzeburg 

 

Anwesend : 
 

Vorsitzender 
Herr Ottfried Feußner  

Von der CDU-Fraktion 
Frau Nina Bandahl  
Herr Michael Jäger  
Herr Henry Lucassen  
Herr Klaus Nickel  
Herr Prof. Dr. Ralf Röger  
Herr Lars Rothfuß  
Herr Dr. Carsten Stemich  
Frau Marion Wisbar  

Von der FRW-Fraktion 
Herr Andreas von Gropper  
Herr Jürgen Hentschel  
Herr Otto Rothe  
Herr Werner Rütz  
Herr Heinz Suhr  
Herr Hagen Winkler  

Von der SPD-Fraktion 
Herr Matthis Hack  
Frau Bärbel Kersten  
Frau Erika Maeder  
Herr Uwe Martens  
Herr Carsten Ramm  

Von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Frau Helma Burazerovic  
Herr Dr. Torsten Walther  
Herr Klaus-Stefan Clasen  
Frau Waltraud Clasen  

Von der BfR 
Herr Sami El Basiouni  
Herr Markus Schudde  

Von "Die Linke" 
Herr Michael Schröder  

Ferner 
Herr Jürgen Pfeiffer  

Protokollführung 
Herr Lutz Jakubczak  
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Von der Verwaltung 
Herr Martin Bruns  
Herr Martin Gutzeit  
Herr Axel Koop  
 
 

Entschuldigt: 
 

Von der SPD-Fraktion 
Herr Matthias Radeck-Götz  

Von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Frau Elke Kummetz  

Von der FDP 
Herr Dr. Jens Bade  
 
 

 

Öffentlicher Teil 

 
Top  1 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Feststellung der ordnungs-
gemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Ratzeburg um 18.30 Uhr. 
Er stellt fest, dass ordnungsgemäß und fristgerecht geladen wurde und die Stadtvertretung 
beschlussfähig ist. 
Er begrüßt die Damen und Herren der Stadtvertretung, sowie im Zuhörerraum und die Vertre-
terinnen und Vertreter der Presse und die Mitarbeitenden der Verwaltung. Zum Protokollfüh-
rer wird Herr Jakubczak bestellt. 
 

 
 
 

 
 
 
Top  2 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit 
von Tagesordnungspunkten 
 
Herr Dr. Röger beantragt die Tagesordnungspunkte 15 und 16 abzusetzen und die Tages-
ordnungspunkte 22 und 23 in nicht öffentlicher Sitzung zu beraten. 

 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung beschließt, die Tagesordnungspunkte 15 und 16 abzusetzen und 
die Tagesordnungspunkte 22 und 23 in nicht öffentlicher Sitzung zu beraten. 
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Ja 27  Nein 0  Enthaltung 0   
 
Top  3 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 29.03.2021 
 
Die Stadtvertretung diskutiert die unterschiedlichen Formulierungen des Protokollführers und 
des Stadtpräsidenten. 

 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung beschließt, im Protokoll zur 18. Sitzung der Stadtvertretung zum 
Tagesordnungspunkt 21 im letzten Absatz dem Wortlaut des Vorsitzenden zu folgen 
und in das Protokoll aufzunehmen. 
 

 
Ja 26  Nein 1  Enthaltung 0   
 
Top  4 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 29.03.2021 
Vorlage: SR/BerVoSr/289/2021 
 
Zu dem Tagesordnungspunkt besteht kein Erörterungsbedarf. Die Stadtvertretung nimmt von 
dem Bericht Kenntnis. 

 
 
 

 
 
 
Top  5 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Bericht der Verwaltung 
 
 
 
 

 
 
 
Top  5.1 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Bericht der Verwaltung; hier: Haushaltsbericht 2021 
Vorlage: SR/BerVoSr/282/2021 
 
Die Stadtvertretung nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 
 
 

 
 
 
Top  5.2 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Bericht der Verwaltung; hier: Schreiben der Kommunalaufsicht zum Haushalts-
plan 2021 
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Vorlage: SR/BerVoSr/287/2021 
 
Die Stadtvertretung nimmt den Bericht zur Kenntnis. Die fehlenden Anlagen sollen der Nie-
derschrift beigefügt werden. 

 
 
 

 
 
 
Top  5.3 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgaberechnung für das 
Haushaltsjahr 2020 
Vorlage: SR/BerVoSr/279/2021 
 
Die Stadtvertretung nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 
 
 

 
 
 
Top  6 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern 
 
Frau Grelck schlägt vor, das Sitzungsverfahren zukünftig zu ändern. Bürgerinnen und Bürger 
sollten Wortbeiträge zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten beisteuern dürfen. Herr Dr. 
Röger weist auf die Vorschriften der Gemeindeordnung hin, nach denen ein solches Verfah-
ren ausgeschlossen ist. 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

 
 
 

 
 
 
Top  7 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Festsetzung des Abstimmungstermins zum Abwahlverfahren 
Vorlage: SR/BeVoSr/460/2021 
 
Herr Dr. Röger beantragt, den 22.08.2021 als Termin für die Durchführung des Bürgerent-
scheids festzulegen. 

 
Beschluss: 
 
 
Die Stadtvertretung beschließt 
 

gemäß § 16 g Abs. 6 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein i.V.m. § 10 der 
Landesverordnung zur Durchführung der Gemeinde-, Kreis und der Amtsordnung 
(GKAVO), den zulässigen Bürgerentscheid über das „Abwahlverfahren des haupt-
amtlichen Bürgermeisters der Stadt Ratzeburg, Herrn Gunnar Koech“, gemäß § 57 
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d der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO)“ am 22.08.2021 durchzuführen. 
 
 
 
 
2) 

Die Formulierung der Frage auf dem Abstimmungszettel lautet wie folgt: 
 

„Soll der im Amt befindliche Bürgermeister vor Ablauf  
seiner Wahlzeit vorzeitig aus dem Amt gewählt werden?“ 

 
(Antwortmöglichkeiten  O Ja / O Nein) 

 
 
3) 

Rahmen und Umfang der Darstellungen der Stadtvertretung und des Bürgermeis-
ters einheitlich in gleichem Umfang festzulegen.  
 

• jeweils max. 1 Seite DIN A4 im Hochformat 

• Schriftart: ARIAL, Punktgröße 12 

• Seitenränder: links/rechts = 2,5 cm oben/unten = 2,0 cm 
 

 
Die schriftlichen Darlegungen werden mit der Abstimmungsbenachrichtigung den 
Stimmberechtigten zugestellt. Darüber hinaus werden die schriftlichen Darlegungen 
als Anzeige im „Ratzeburger Markt“ im gleichen Umfang und zeitgleich veröffent-
licht. In der Anzeige ist auf die Möglichkeit der Einsichtnahme der ausführlichen 
Darlegungen auf der Internetseite www.ratzeburg.de und im Rathaus hinzuweisen. 

  

 
Ja 27  Nein 0  Enthaltung 0   
 
Top  8 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Wahl eines Gemeindeabstimmungsausschusses für das Abwahlverfahren 
Vorlage: SR/BeVoSr/461/2021 
 
Die Stadtvertretung kommt überein, die Entscheidung zur Wahl eines Gemeindeabstim-
mungsausschusses auf den Hauptausschuss zu übertragen. 

 
Beschluss:  
Die Stadtvertretung beschließt, ihre Befugnis zur Wahl eines Gemeindeabstimmungs-
ausschusses nach § 12 Abs. 3 GKWG auf den Hauptausschuss zu übertragen.  
 

 
Ja 26  Nein 0  Enthaltung 1   
 
Top  9 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgabeplan für das Haus-
haltsjahr 2021 
Vorlage: SR/BeVoSr/442/2021 
 
Herr Rothe bemängelt zum wiederholten Male, dass die Auflistung der Ausgaben intranspa-
rent sei. Er bittet erneut um eine genauere Aufschlüsselung der Ausgaben. 

http://www.ratzeburg.de/
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Beschluss:  
 
Die Stadtvertretung beschließt, 
dem von der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg aufgestellten Einnahme- und Ausgabe-
plan für das Haushaltsjahr 2021 zuzustimmen. 
   

 
Ja 27  Nein 0  Enthaltung 0   
 
Top  10 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Neufassung der Geschäftsordnung der Stadtvertretung Ratzeburg 
Vorlage: SR/BeVoSr/424/2021/1 
 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass im § 27 Abs. 1 des Entwurfs, das Wort „öffentlich“ ge-
strichen werden muss.   

 
Beschlussvorschlag: 
  
die Stadtvertretung beschließt die als Anlage beigefügte Neufassung der Geschäfts-
ordnung der Stadtvertretung Ratzeburg mit den beschriebenen Änderungen. 
  

 
Ja 27  Nein 0  Enthaltung 0   
 
Top  11 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Beschluss zur Feststellung der Jahresrechnung der Stadt Ratzeburg für das 
Haushaltsjahr 2020 
Vorlage: SR/BeVoSr/458/2021 
 
Es besteht kein Erörterungsbedarf. 

 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses,  
 
die Jahresrechnung 2020 festzustellen.  
 
Die überplanmäßige Ausgabe bei der Haushaltsstelle 630.5439 (Gebühr Oberflächen-
entwässerung) in Höhe von 32.067,73 € wird genehmigt. 
 

 
Ja 27  Nein 0  Enthaltung 0   
 
Top  12 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Schulsozialarbeit; hier: Resolution Finanzierung durch das Land 
Vorlage: SR/BeVoSr/417/2021/3 
 
Nach kurzer Diskussion bezieht sich die Stadtvertretung auf den Beschluss des Fachaus-
schusses. 

 
Beschluss: 



Niederschrift - 20. Sitzung der Stadtvertretung - vom 14.06.2021 

 

Seite  7 

 
Die Stadtvertretung beschließt, sich der dieser Vorlage beigefügten Resolution des 
Schulverbandes Albersdorf gegenüber dem Land Schleswig- Holstein nicht anzu-
schließen. 
  

 
Ja 24  Nein 2  Enthaltung 1   
 
Top  13 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
KiTas; hier: Finanzierungsvereinbarungen der Kindertagesstätten 
Vorlage: SR/BeVoSr/441/2021/1 
 
Es besteht kein Erörterungsbedarf. 

 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung beschließt: 
Die Verwaltung wird beauftragt, für den Übergangszeitraum vom 01.01.2021 bis zum 
31.12.2024 mit den freien Trägern der Kindertagesstätten Finanzierungsvereinbarun-
gen gemäß dem beigefügten Entwurf (Finanzierungsvereinbarung – Stand 19.05.2021) 
abzuschließen. 
 
Hierbei wird den freien Trägern ein Wahlrecht zwischen einer Fehlbedarfsfinanzierung 
oder der Weiterleitung der Mittel des Standard-Qualitäts-Kosten-Modells (SQKM) ein-
geräumt. 
 
Im Falle einer Fehlbedarfsfinanzierunglautet § 5 Absatz 1 der Finanzierungsvereinba-
rung: 
 
Die Finanzierung der Kindertagesstätte mit der vorgegebenen Standardqualität ergibt 
sich aus dem KiTaG und den hierzu erlassenen Rechtsvorschriften. Es handelt sich 
um eine Fehlbedarfsfinanzierung. Unterdeckungen, die nachweislich nicht abwendbar 
waren, werden im Übergangszeitraum durch die Stadt ausgeglichen. Überdeckungen 
sind an die Stadt zu erstatten. 
 
Im Falle der Weiterleitung der SQKM-Mittellautet § 5 Absatz 1 der Finanzierungsver-
einbarung: 
 
Die Finanzierung richtet sich nach dem im KiTaG-SH neu entwickelten SQKM. Die 
Stadt leitet die nach dem Maßstab SQKM ihr vom Kreis überlassenen Mittel für die Ein-
richtungen des Trägers in Ratzeburg jeweils 1:1 weiter. Dies gilt auch für alle Anpas-
sungen, die in der Vertragslaufzeit erfolgen und für die in diesem Vertrag vereinbarten 
Zusätze. Der Träger verpflichtet sich zur wirtschaftlichen Haushaltsführung und darf 
alle ihm zur Verfügung gestellten Mittel nur zum Zweck der Kitabetriebe in Ratzeburg 
einsetzen. Nachschüsse seitens der Stadt sind für die Vertragslaufzeit ausgeschlos-
sen. 
 

 
Ja 26  Nein 1  Enthaltung 0   
 
Top  14 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Badesaison 2021 - Umsetzung des Badesicherheitsgesetzes und der Badesi-
cherheitsverordnung 
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Vorlage: SR/BeVoSr/444/2021/2 
 
Herr Clasen berichtet über die Beschlussfassung im AWTS und weist darauf hin, dass die 
Variante durch den Fachausschuss empfohlen wurde. 

 
Beschluss: 
 
Variante a) 
Die Stadtvertretung beschließt: 
a. Der Wirtschaftsplan 2021 der RZ-WB wird wie folgt geändert: 

1. Vermögensplan: Sparte Wirtschaftliche Stadtentwicklung – 2. Sonstiges: 
Neu: Zaunelemente Seebadestelle Aqua Siwa – 7.000 € 

2. Erfolgsübersicht: Sparte Wirtschaftliche Stadtentwicklung – 9. Andere betriebli-
che Aufwendungen (Seite 6 Spalte 6): alt 33.936 €, neu 61.700 €. 

3. Das Ergebnis verändert sich entsprechend. 
 
b. Die Seebadestelle Aqua Siwa wird teilweise, ohne Tor, eingezäunt. 
 
c. An beiden Badestellen werden jeweils zwei Personen, die die Erfordernisse für eine 
Badeaufsicht erfüllen, außerhalb der Sommerferien für die Badeaufsicht eingesetzt. 
Außerhalb der Öffnungszeiten findet keine Bewachung statt. 
 
d. Die Öffnungszeiten sollen wie folgt gestaltet werden: 
 1. Badestelle Schloßwiese täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr 
 2. Badestelle Aqua Siwa  täglich von 12:00 bis 18:00 Uhr. 
 
e) Zur Durchsetzung der Badeordnung wird in Zeiten, in denen Ehrenamtliche die Ba-
deaufsicht durchführen, ein Sicherheitsunternehmen beauftragt.““ 
 
 
 

 
Ja 26  Nein 0  Enthaltung 1   
 
Top  15 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Grundsatzentscheidung über die Erhebung einer Tourismusabgabe und die 
Einführung einer Kurabgabe 
Vorlage: SR/BeVoSr/453/2021 
 
Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt. 

 
 
 

 
 
 
Top  16 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Neufassung der Betriebssatzung der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) 
Vorlage: SR/BeVoSr/428/2021/1 
 
Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt. 
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Top  17 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
I. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg vom 
16.12.2020 
Vorlage: SR/BeVoSr/430/2021 
 
Es besteht kein Erörterungsbedarf. 

 
Beschluss: 
 
„Die Stadtvertretung beschließt: 
„Die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte I. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg als Satzung zu erlassen“    

 
Ja 22  Nein 2  Enthaltung 3   
 
Top  18 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Investitionsplan - Umwidmung von übertragenen Mitteln - Beschaffung eines 
Geräteträgers statt eines Kommunalschleppers 
Vorlage: SR/BeVoSr/445/2021 
 
Es besteht kein Erörterungsbedarf. 

 
Beschlussvorschlag: 
„Die Stadtvertretung beschließt: 
„Die aus dem Wirtschaftsjahr 2020 in den Wirtschaftsplan 2021 übertragenen Mittel für 
die Beschaffung eines Kommunalschleppers in Höhe von T€ 50 werden wie folgt um-
gewidmet: Beschaffung eines Geräteträgers.““  

 
Ja 27  Nein 0  Enthaltung 0   
 
Top  19 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Tourismusabgabe 2021 – Zwischenstand 
Vorlage: SR/BeVoSr/456/2021 
 
Herr Dr. Röger trägt vor, dass nach seiner Auffassung für das Jahr 2021 auf die Abgabe ver-
zichtet werden sollte. Hierzu müsste die Satzung aufgehoben werden.   

 
Beschlussvorschlag: 
„Die Stadtvertretung beschließt: 
 
Variante b) 
Die Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe vom 
16.12.2020 wird aufgehoben.“  

 
Ja 27  Nein 0  Enthaltung 0   
 
Top  20 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Anträge 
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Top  20.1 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Antrag der SPD Fraktion, hier: Straßenausbaubeiträge 
 
Herr Martens erläutert den Antrag der SPD-Fraktion. Herr Dr. Röger vertritt die Auffassung, 
den Antrag abzulehnen und dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen. Herr Dr. Walther und 
Herr v. Gropper schließen sich dieser Meinung an.. 

 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung beschließt,  
der § 11 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Um-
bau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Ratzeburg wird wie folgt neu gefasst: 
 
Entsprechend dem § 8 Absatz 9 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schles-
wig-Holstein (KAG) kann auf Antrag eine Verrentung des Beitrages voraussetzungslos 
bewilligt werden, soweit der Antrag vor Fälligkeit des Beitrages gestellt wird. 
 
Wird die Verrentung bewilligt, o ist der Beitrag durch schriftlichen Bescheid in eine 
Schuld umzuwandeln, die in höchstens zwanzig Jahresleistungen in Höhe von jeweils 
mindestens 600,00 € (exklusive Zinsen) zu entrichten ist. 
In dem Bescheid sind Höhe und Fälligkeit der Jahresleistungen zu bestimmen. Der 
verrentete Betrag ist bis zur vollständigen Rückzahlung mit 2% über dem zum Zeit-
punkt der Erteilung des Bescheides gültigen Basiszinssatz, jedoch mit mindestens 
2%, zu verzinsen. Am Ende eines jeden Jahres kann der Restbetrag ohne weitere Zins-
verpflichtung getilgt werden. Die Jahresraten sind wiederkehrende Leistungen im Sin-
ne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung. Bei Veräußerung des Grundstücks oder des Erbbaurechts wird der 
Beitrag in voller Höhe des Restbetrags fällig. 
 
6-Ja, 21-Nein, 0 Enthaltungen 
 
 
Die Stadtvertretung beschließt: 
der § 11 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Um-
bau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Ratzeburg wird wie folgt neu gefasst: 
 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Die 
Stadt kann auf Antrag zur Vermeidung unbilliger Härten im Einzelfall Stundung 
(nach Fälligkeit des Beitrages) oder Verrentung (vor Fälligkeit des Beitrages) 
bewilligen.  

(2) Wird die Verrentung bewilligt, so ist der Beitrag durch schriftlichen Be-
scheid in eine Schuld umzuwandeln, die grundsätzlich in höchstens zehn Jah-
resleistungen zu entrichten ist. Der Jahresgesamtleistung sollte in der Regel 
eine Mindesthöhe von 1.000,00 € betragen. In dem Bescheid sind Höhe und Fäl-
ligkeit der Jahresleistungen zu bestimmen.  
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(3) Der verrentete Betrag ist bis zur vollständigen Rückzahlung mit 3 % über 
dem zum Zeitpunkt der Erteilung des Bescheides gültigen Basiszinssatz, je-
doch mindestens mit 3 %, zu verzinsen. Am Ende eines jeden Jahres kann der 
Restbetrag getilgt werden.  
 
 

 
Ja 24  Nein 2  Enthaltung 1   
 
Top  20.2 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Antrag des Seniorenbeirats; Beantragung eines Zugangs auf die EMF-
Datenbank der Bundesnetzagentur durch die Stadt Ratzeburg 
 
Herr Dr. Bade erläutert der Stadtvertretung den Antrag des Seniorenbeirats. 

 
Beschluss: 
Die Stadtvertretung beschließt, dem Antrag des Seniorenbeirats, über einen Zugriff auf 
die EMF-Datenbank der Bundesnetzagentur vorhandene Sendemasten und 5G-
Kleinzellen in Ratzeburg zu identifizieren und darüber berichten zu können, zuzustim-
men. Die Verwaltung wird beauftragt, vor Nutzung der Datenbank den Zugriff sicher-
heitstechnisch und datenschutzrechtlich zu prüfen. 
 

 
Ja 27  Nein 0  Enthaltung 0   
 
Top  20.3 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Antrag der BfR Fraktion, hier: Umbesetzung von Ausschüssen 
 
Es besteht kein Erörterungsbedarf. 

 
Beschluss: 
Die Stadtvertretung wählt als ordentliches Mitglied in den AWTS wie folgt: 
Markus Schudde (Stadtvertreter) bisher Thomas Kuehn (Stadtvertreter) 
 
Thomas Kuehn scheidet als stellv. Mitglied in folgenden Ausschüssen aus: 
Hauptausschuss, Finanzausschuss, Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Aus-
schuss für Schule, Jugend, Sport, AWTS, Schulverband 
 
Cristian Fennes scheidet als stellv. Mitglied in folgenden Ausschüssen aus: 
Finanzausschuss, Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Ausschuss für Schule, Ju-
gend, Sport, AWTS, Schulverband 
 
 

 
Ja 27  Nein 0  Enthaltung 0   
 
Top  21 - 20. Sitzung der Stadtvertretung v. 14.06.2021 
Anfragen und Mitteilungen 
 
Herr Martens fragt an, warum die kleine Anfrage des Herrn Radeck-Götz nicht auf der Ta-
gesordnung zu finden ist. 
Herr Jakubczak antwortet, dass ihm zwar eine Anfrage des Herrn Radeck-Götz an Herrn 
Bürgermeister Koech bekannt sei, die allerdings nicht den formalen Voraussetzungen einer 
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kleinen Anfrage genügt und nach seinem Kenntnisstand per Mail beantwortet wurde. 
 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt der Vorsitzende die öffentliche Sitzung 
der Stadtvertretung um 19.12 Uhr. 
 
Der Vorsitzende eröffnet den nicht öffentlichen Teil der Sitzung um 19.13 Uhr 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ende: 19:15 
 
gez. Ottfried Feußner gez. Lutz Jakubczak 
Vorsitzende/r Protokollführung 
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